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unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/92 vom 3. De-
zember 2004, 60/82 vom 8. Dezember 2005, 61/79 vom
6. Dezember 2006 und 63/57 vom 2. Dezember 2008, 

1. begrüßt alle von den Mitgliedstaaten bereits unter-
nommenen vertrauensbildenden Maßnahmen auf dem Gebiet
der konventionellen Waffen sowie die freiwillig bereitgestell-
ten Informationen über derartige Maßnahmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, weiter vertrauens-
bildende Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen
Waffen zu ergreifen und diesbezügliche Informationen be-
reitzustellen;

3. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, den Dia-
log über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der
konventionellen Waffen fortzusetzen;

4. begrüßt die Einrichtung der elektronischen Daten-
bank mit von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informatio-
nen und ersucht den Generalsekretär, die Datenbank regelmä-
ßig zu aktualisieren und den Mitgliedstaaten auf Antrag dabei
behilflich zu sein, Seminare, Kurse und Arbeitstagungen zur
Vertiefung des Wissens über neue Entwicklungen auf diesem
Gebiet abzuhalten;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und da-
bei auch auf die von den Mitgliedstaaten gemäß Ziffer 4 vor-
gelegten Informationen einzugehen;

6. beschließt, den Punkt „Informationen über ver-
trauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der konventio-
nellen Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sieben-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/64

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)154.

65/64. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/50 vom 2. Dezem-
ber 2009 sowie alle früheren Resolutionen mit dem Titel „Der
unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen un-
ter allen Aspekten“, namentlich Resolution 56/24 V vom
24. Dezember 2001, 

hervorhebend, wie wichtig die anhaltende und volle
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde155,

sowie hervorhebend, wie wichtig die anhaltende und
volle Durchführung des Internationalen Rechtsinstruments
zur Ermöglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identi-
fikation und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leich-
ter Waffen durch die Staaten (das Internationale Rückverfol-
gungsinstrument)156 ist,

unter Hinweis auf die Verpflichtung der Staaten auf das
Aktionsprogramm als Hauptrahmen für die Maßnahmen der
internationalen Gemeinschaft zur Verhütung, Bekämpfung
und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen unter allen Aspekten,

unterstreichend, dass sich die Staaten verstärkt um den
Aufbau nationaler Kapazitäten für die wirksame Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms und des Internationalen Rück-
verfolgungsinstruments bemühen müssen,

es begrüßend, dass Neuseeland frühzeitig für den Vor-
sitz der 2011 abzuhaltenden offenen Tagung von Regierungs-
sachverständigen benannt wurde, 

sowie unter Begrüßung der Bemühungen von Mitglied-
staaten, auf freiwilliger Basis Nationalberichte über ihre
Durchführung des Aktionsprogramms vorzulegen, 

betonend, wie wichtig es ist, dass zur Weiterverfolgung
des Aktionsprogramms eine freiwillige nationale Berichter-
stattung stattfindet, die der Bewertung der Durchführungsbe-
mühungen insgesamt, einschließlich der mit der Durchfüh-
rung verbundenen Herausforderungen und Chancen, dient
und die Gewährung internationaler Zusammenarbeit und Hil-
fe für die betroffenen Staaten erheblich erleichtern könnte, 

feststellend, dass die bei der Durchführung des Aktions-
programms erzielten Fortschritte anhand eines vom Sekretari-

154 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belgien, Belize, Brasili-
en, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Italien, Japan, Kasach-
stan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Marokko, Mon-
tenegro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Österreich, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Si-
erra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Thai-
land, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische
Republik und Zypern.

155 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
156 A/60/88 und Corr.2, Anhang (in Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/gv-sonst/a60-88.pdf); siehe auch Beschluss
60/519.
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ats-Büro für Abrüstungsfragen, namentlich vom System zur
Unterstützung der Durchführung des Aktionsprogramms, und
von den Mitgliedstaaten entwickelten Instrumentariums be-
wertet werden könnten, 

unter Berücksichtigung der Wichtigkeit regionaler An-
sätze für die Durchführung des Aktionsprogramms, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den regionalen
und subregionalen Anstrengungen, die zur Unterstützung der
Durchführung des Aktionsprogramms unternommen werden,
und in Würdigung der dabei bereits erzielten Fortschritte, ein-
schließlich der Auseinandersetzung mit den Angebots- und
Nachfragefaktoren, die bei der Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu berücksich-
tigen sind,

die Abhaltung solcher regionalen Tagungen in der De-
mokratischen Republik Kongo, in Indonesien und in Peru be-
grüßend, 

in der Erkenntnis, dass unerlaubte Vermittlungsgeschäf-
te mit Kleinwaffen und leichten Waffen ein ernsthaftes Pro-
blem darstellen, das die internationale Gemeinschaft drin-
gend angehen sollte,

sowie in Anerkennung der von nichtstaatlichen Organi-
sationen unternommenen Bemühungen, die Staaten bei der
Durchführung des Aktionsprogramms zu unterstützen,

es begrüßend, dass im Rahmen der Vereinten Nationen
koordinierte Anstrengungen unternommen werden, um das
Aktionsprogramm durchzuführen, so auch durch die Ausar-
beitung des Systems zur Unterstützung der Durchführung des
Aktionsprogramms, das eine integrierte Vermittlungsstelle
für die internationale Zusammenarbeit und Hilfe zum Aufbau
von Kapazitäten auf dem Gebiet der Kleinwaffen und leichten
Waffen darstellt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs157, der einen Überblick über die Durchführung der Reso-
lution 64/50 enthält,

1. unterstreicht, dass die Frage des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten konzertierte Anstrengungen auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
seitigung der unerlaubten Herstellung, Verbringung und Ver-
schiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen erfordert
und dass ihre unkontrollierte Verbreitung in vielen Weltre-
gionen vielfältige humanitäre und sozioökonomische Folgen
nach sich zieht und eine ernsthafte Bedrohung des Friedens,
der Aussöhnung, der Sicherheit, der Stabilität und der nach-
haltigen Entwicklung auf individueller, lokaler, nationaler,
regionaler und internationaler Ebene darstellt;

2. befürwortet alle Initiativen, einschließlich derjeni-
gen der Vereinten Nationen, anderer internationaler Organi-

sationen, regionaler und subregionaler Organisationen, nicht-
staatlicher Organisationen und der Zivilgesellschaft, zur er-
folgreichen Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten155

und fordert alle Mitgliedstaaten auf, zur weiteren Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene beizutragen;

3. ermutigt die Staaten zur Umsetzung der Empfeh-
lungen in dem Bericht der Gruppe von Regierungssachver-
ständigen, die mit Resolution 60/81 eingesetzt wurde, um
weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung
unerlaubter Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen und
leichten Waffen zu prüfen158;

4. billigt den auf der vierten zweijährlichen Tagung
der Staaten zur Prüfung der Durchführung des Aktionspro-
gramms verabschiedeten Bericht159 und ermutigt alle Staaten,
gegebenenfalls die in dem Berichtsabschnitt „The way for-
ward“ (Der künftige Weg) hervorgehobenen Maßnahmen
durchzuführen;

5. befürwortet alle Anstrengungen zum Aufbau na-
tionaler Kapazitäten für die wirksame Durchführung des Ak-
tionsprogramms, einschließlich derjenigen, die in dem Be-
richt der vierten zweijährlichen Tagung der Staaten hervorge-
hoben wurden;

6. beschließt, dass in Übereinstimmung mit Resolu-
tion 64/50 die offene Tagung von Regierungssachverständi-
gen, die einberufen wird, um die wichtigsten mit der Durch-
führung verbundenen Herausforderungen und Chancen in Be-
zug auf bestimmte Fragen und Themen, einschließlich der in-
ternationalen Zusammenarbeit und Hilfe, zu behandeln, vom
9. bis 13. Mai 2011 in New York stattfinden wird; 

7. ermutigt die Staaten, in Zusammenarbeit mit dem
designierten Vorsitzenden der offenen Tagung von Regie-
rungssachverständigen und weit vor dieser Tagung die wich-
tigsten mit der Durchführung verbundenen Herausforderun-
gen und Chancen in Bezug auf bestimmte Fragen und The-
men, einschließlich der internationalen Zusammenarbeit und
Hilfe, zu ermitteln; 

8. ermutigt die Staaten außerdem, vor der offenen
Tagung von Regierungssachverständigen und in Zusammen-
arbeit mit dem designierten Vorsitzenden pragmatische, maß-
nahmenorientierte Tagesordnungsentwürfe für die Tagung im
Hinblick auf die Stärkung der Durchführung des Aktionspro-
gramms auszuarbeiten; 

9. ermutigt die Staaten ferner, zu der offenen Tagung
von Regierungssachverständigen ihre jeweiligen einschlägi-
gen Fachkenntnisse beizutragen;

157 A/65/153.

158 Siehe A/62/163 und Corr.1.
159 Siehe A/CONF.192/BMS/2010/3, Abschn. IV, Ziff. 23.
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10. betont, wie wichtig der Beitrag der Zivilgesell-
schaft zur Durchführung des Aktionsprogramms in Bezug auf
die Vorbereitung der offenen Tagung von Regierungssach-
verständigen ist; 

11. ermutigt die Staaten, auf freiwilliger Grundlage
Nationalberichte über ihre Durchführung des Aktionspro-
gramms160 vorzulegen, nimmt davon Kenntnis, dass die Staa-
ten Nationalberichte über ihre Durchführung des Internatio-
nalen Rückverfolgungsinstruments161 vorlegen werden, nach
Möglichkeit bis Ende 2011, und ermutigt die Staaten, die da-
zu in der Lage sind, das neue, vom Büro für Abrüstungsfra-
gen ausgearbeitete Berichtsmuster zu verwenden und darin
gegebenenfalls Informationen über die Fortschritte bei der
Durchführung der in den Berichten der dritten und vierten
zweijährlichen Tagung der Staaten hervorgehobenen Maß-
nahmen aufzunehmen;

12. ermutigt die Staaten außerdem, auf freiwilliger
Grundlage ihre Nationalberichte zunehmend als ein weiteres
Instrument einzusetzen, um ihren Hilfebedarf anzuzeigen und
Informationen über die zur Deckung dieses Bedarfs verfügba-
ren Ressourcen und Mechanismen zu übermitteln, und ermu-
tigt die Staaten, die in der Lage sind, derartige Hilfe zu leis-
ten, von diesen Nationalberichten Gebrauch zu machen; 

13. ermutigt die Staaten, die zuständigen internationa-
len und regionalen Organisationen und die Zivilgesellschaft
mit den entsprechenden Kapazitäten, mit anderen Staaten auf
deren Ersuchen bei der Erarbeitung umfassender Berichte
über ihre Durchführung des Aktionsprogramms zusammen-
zuarbeiten und ihnen dabei behilflich zu sein; 

14. fordert alle Staaten auf, das Internationale Rück-
verfolgungsinstrument durchzuführen, indem sie unter ande-
rem in ihre Nationalberichte die Namen der nationalen Kon-
taktstellen und die entsprechenden Kontaktinformationen und
Informationen über die jeweiligen nationalen Kennzeich-
nungspraktiken zur Angabe des Herstellungs- und/oder Ein-
fuhrlands aufnehmen; 

15. ermutigt die Staaten, Möglichkeiten zur Verstär-
kung der Zusammenarbeit und Hilfe und zur Bewertung ihrer
Wirksamkeit zu prüfen, mit dem Ziel, die Durchführung des
Aktionsprogramms zu gewährleisten, namentlich auf der of-
fenen Tagung von Regierungssachverständigen 2011;

16. ist sich der dringenden Notwendigkeit bewusst, na-
tionale Kontrollen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseiti-
gung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen aufrechtzuerhalten und zu verstärken;

17. erinnert an ihren Beschluss, 2012 für einen Zeit-
raum von zwei Wochen eine Konferenz in New York abzu-
halten, um die bei der Durchführung des Aktionsprogramms
erzielten Fortschritte zu überprüfen;

18. beschließt, einen Vorbereitungsausschuss für die
Überprüfungskonferenz einzuberufen, der Anfang 2012 für
insgesamt nicht mehr als fünf Arbeitstage in New York zu-
sammentreten wird;

19. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass der
gemeinsame Vorsitzende für den Vorbereitungsausschuss
und die Überprüfungskonferenz frühzeitig benannt wird, und
ermutigt die zuständige Regionalgruppe, den designierten
Vorsitzenden bis Mai 2011 zu benennen;

20. ist sich außerdem dessen bewusst, dass die Über-
prüfungskonferenz 2012 im Hinblick auf die Stärkung der
Durchführung des Aktionsprogramms erwägen kann, die Ein-
berufung einer weiteren offenen Tagung von Regierungs-
sachverständigen zu empfehlen;

21. ermutigt die Staaten, die rasche Einrichtung eines
freiwilligen Förderfonds zu erwägen, aus dem den Staaten,
die sonst nicht in der Lage wären, an Tagungen zum Aktions-
programm teilzunehmen, auf ihr Ersuchen finanzielle Hilfe
gewährt werden könnte, um die Mitwirkung der Staaten am
Aktionsprogramm zu erhöhen; 

22. ermutigt die interessierten Staaten und die zustän-
digen internationalen und regionalen Organisationen, die da-
zu in der Lage sind, als Vorbereitung auf die Tagungen zum
Aktionsprogramm regionale Tagungen zur Prüfung und För-
derung der Durchführung des Aktionsprogramms sowie des
Internationalen Rückverfolgungsinstruments abzuhalten;

23. ermutigt die Staaten, das System zur Unterstüt-
zung der Durchführung des Aktionsprogramms und die zur
Abstimmung des Hilfebedarfs mit den potenziellen Gebern
eingerichtete Vermittlungsstelle des Instituts der Vereinten
Nationen für Abrüstungsforschung gegebenenfalls als zusätz-
liche Instrumente zu nutzen, um das globale Vorgehen in Be-
zug auf Kleinwaffen und leichte Waffen zu erleichtern;

24. betont die Notwendigkeit, die Durchführung des
Aktionsprogramms auf nationaler Ebene durch die Stärkung
der nationalen Koordinierungsstellen oder -organe sowie der
institutionellen Infrastruktur zu erleichtern;

25. betont außerdem, dass die von der internationalen
Gemeinschaft unternommenen Initiativen im Bereich der in-
ternationalen Zusammenarbeit und Hilfe nach wie vor uner-
lässlich sind und die auf nationaler sowie auf regionaler und
globaler Ebene ergriffenen Durchführungsmaßnahmen er-
gänzen;

26. erkennt an, dass die interessierten Staaten wirksa-
me Koordinierungsmechanismen schaffen müssen, sofern
solche nicht vorhanden sind, um den Bedarf der Staaten und
die vorhandenen Ressourcen in Einklang zu bringen, mit dem
Ziel, die Durchführung des Aktionsprogramms zu stärken

160 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV (Abschn. II, Ziff. 33, des zitierten Tex-
tes). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/ac192-15.pdf.
161 Siehe A/60/88 und Corr.2, Anhang, Ziff. 36. In Deutsch verfügbar un-
ter http://www.un.org/Depts/german/gv-sonst/a60-88.pdf.
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und die internationale Zusammenarbeit und Hilfe wirksamer
zu gestalten;

27. ermutigt die Staaten, neben anderen Mechanismen
die kohärente Ermittlung des Bedarfs, der Prioritäten und der
nationalen Pläne und Programme zu prüfen, die möglicher-
weise eine internationale Zusammenarbeit und Hilfe seitens
der Staaten und der regionalen und internationalen Organisa-
tionen, die dazu in der Lage sind, erforderlich machen; 

28. ermutigt die Zivilgesellschaft und die zuständigen
Organisationen, ihre Kooperation zu verstärken und mit den
Staaten auf der jeweiligen nationalen und regionalen Ebene
zusammenzuarbeiten, um die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu ermöglichen;

29. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ih-
re Auffassungen über die bei der Durchführung des Aktions-
programms zehn Jahre nach seiner Verabschiedung erzielten
Fortschritte zu übermitteln, und ersucht den Generalsekretär,
als Beitrag zur Überprüfungskonferenz 2012 einen Bericht
mit diesen Informationen vorzulegen; 

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

31. beschließt, den Punkt „Der unerlaubte Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 65/65

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)162:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plu-
rinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,

Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leo-
ne, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Pakistan.
Enthaltungen: Arabische Republik Syrien, Demokratische

Volksrepublik Korea.

65/65. Vertrag über das Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere 
Kernsprengkörper

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom
16. Dezember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998, 55/33 Y
vom 20. November 2000, 56/24 J vom 29. November 2001,
57/80 vom 22. November 2002, 58/57 vom 8. Dezember
2003, 59/81 vom 3. Dezember 2004 und 64/29 vom 2. De-
zember 2009 zum Thema des Verbots der Herstellung von
spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere Kernspreng-
körper und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von der Un-
terstützung für die Abrüstungskonferenz, die der Sicherheits-
rat auf seinem am 24. September 2009 abgehaltenen Gipfel-
treffen über nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung von
Kernwaffen bekundete,

überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilatera-
ler und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der
die Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder
andere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nuklea-
ren Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen bei-
tragen würde,

es begrüßend, dass die Abrüstungskonferenz nach jah-
relangem Stillstand einvernehmlich ihren Beschluss CD/1864
vom 29. Mai 2009 über die Aufstellung eines Arbeitspro-
gramms für ihre Tagung 2009 verabschiedete, mit dem die
Konferenz unter anderem und unbeschadet früherer, gegen-
wärtiger oder künftiger Haltungen eine Arbeitsgruppe ein-
setzte, die einen Vertrag über das Verbot der Herstellung von
spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere Kernspreng-
körper auf der Grundlage des Dokuments CD/1299 vom
24. März 1995 und des darin enthaltenen Mandats aushandeln
soll, 

1. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich
auf, sich Anfang 2011 auf ein Arbeitsprogramm zu einigen,
das die sofortige Aufnahme von Verhandlungen über einen

162 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Kanada.




